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Sachverhalt und Antrãge. 

Die Beschwerdeführerifl ist Anmelderin der europaischen 

patentanmeldung 81 101 614.6 mit der Veröffentlichungs-

nummer 0 035 766. 

Die Annmeldung wurde durch eine Entscheidung der Prüfungs-
abteilung 040 des Europäischen Patentamts zurückgewiesen. 

Der Entscheidung lagen die am 7. Mai 1985 eingereichten 

Patentansprüche 1-9 zugrunde. 

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daB der Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 gegenUber deni Dokument: 

DE-A- 2.356 105 (Dl) 

nicht neu un Sinne des Artikels 54(2) EPU sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

Beschwerde eingelegt. 

In der Antwort auf einen Bescheid der Beschwerdekamnmer hat 

die Beschwerdeführerin nunmehr beantragt, ein Patent mit 

den am 24. März 1987 eingegangenen Anspruchen 1 bis 10 und 

Beschreibungsseiten 1 bis 12 zu erti1en. 

Per geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Elektrochromer, in Bezug auf Stoffaustausch mit der 

Umwelt abgeschlossener Spiegel, bestehend aus mindestens 

zwei Elektroden, nmindestens einer elektrochromnen Schicht, 

einem wasserstoffionendurchlässigen Reflektor, mindestens 

einer festen wasserstoffionenleitenden Schicht aus eineni 

poräsen anorganischen Festkörpermaterial mit einer 

môglichst geringen Elektronenleitfâhigkeit, dessen Poren 
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2 	T 46/86 

ein wasserstoffionenleitendes Medium aufweisen, und aus 

mindestens einer wasserstoffionenliefernden Schicht, die 

zugleich eine wasserstoffionenspeichernde Schicht und 

nicht identisch mit dem Reflektor ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Uber den Reflektor verlaufende lonen-

kontakt zwischen wasserstoffionenliefernder Schicht und 

der einzufärbenden elektrochromen Schicht ausschlieBlich 

durch die feste wasserstoffionenleitende Schicht bzw. 

Schichten erfolgt, und daB die Wasserstoffionenleitung in 

der bzw. den festen wasserstoffionenleitenden Schicht bzw. 

Schichten Uberwiegend durch eingebautes Wasser ermöglicht 

1st, das am Festkörpermaterial angelagert ist." 

Die Ansprüche 2 bis 10 sind von Anspruch 1 abhangig. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

Der Gegenstand der Patentansprüche geht nicht Uber den 

Inhalt der Anineldung in der ursprünglich eingereichten 

Fassung hinaus. Der geltende Anspruch 1 umfa8t die Merk-

male des ursprünglichen Anspruchs 1, sowie Merkmale der 

Schichtstruktur des Spiegels gemàB den ursprünglichen 

Beispielen 1 bis 5 und Merkmale der ionenleitenden 

Schicht, die in der ursprunglichen Beschreibung Seite 8, 

letzter Absatz, bis Seite 9, Absatz 3, offenbart sind. Die 

PatentansprUche sind auch im ubrigen formell nicht zu 

beanstanden. 

Neuheit 

Keines der zu berUcksichtigenden vorverOffentlichten 

Dokumente beschreibt einen elektrochromen Spiegel, bei deni 

ein Wasserstoffionenkontakt zwischen einer ionenliefernden 

und einer elektrochromen Schicht ausschlieBlich durch eine 
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3 	 T 46/86 

(oder mehrere) feste wasserstoffionenlejtende Schicht 

(oder Schichten) erfolgt, die Uberdies aus elneni porösen 

anorganischen Festkörperniaterial besteht, an das Wasser 

angelagert ist. 

	

3.1 	Der aus Dokuinent Dl, Figur 1, bekannte Spiegel uinfafit nur 

die iTn Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführten Merkmale, 
d.h. die den AbschluB von der Uinwelt bildenden Schichten: 
11, 17; zwei Elektroden: 16, 10; die elektrochrome 

Schicht: 13; den Reflektor: 15; sowie die (zugleich eine 

der Elektroden bildende) wasserstoffionenliefernde und - 

leitende feste Schicht: 16. mm Unterschied zum Gegenstand 

des Anspruchs 1 weist der aus Dokument Dl bekannte Spiegel 

zur HerstellUng des Ionenkontakts zwischen wasserstoffio-
nenliefernder Schicht und elektrochromer Schicht eine 

weitere wasserstoffionenleitende Schicht 14 aus einem 

flüssigen Elektrolyten (H2SO4  und Lasungsmittel) auf. 

Ferner. enthalten die Poren des anorganischen Festkôrper-

materials der bekannten festen, wasserstoffionenleitenden 

Schicht 16 kein angelagertes Wasser sondern sind mit der 

H2SO4-Elektrolytenl6sung gefüllt. 

	

3.2 	Der in der geltenden Beschreibung der vorliegenden Anniel- 

dung zitierte Stand der Technik betrif ft elektrochrome 

Spiegel, die sich voin Gegenstand des Anspruchs 1 entweder 

durch einen Ionenkontakt mit Hilfe einer flüssigen oder 

gelförmigen wasserstoffionenleitenden Schicht (2 in Fig. 1 

der DE-A- 2 361 114 (D2)) oder durch einen festen Alkali-
ionenleiter (27 in Fig. 1 der US-A- 3 712 710 (D3) unter- 
scheiden, d.h. bei dem bekannten, feste lonenleiter 

verwendenden Spiegel wird die elektrochrome Verfärbung 

nicht durch Wasserstoff- sondern durch Alkaliionen hervor-

gerufen. Die US-A- 3 944 333 (D4) betrif ft keinen Spiegel 

sondern ein Display mit einer zwischen elektrochromen 

Schichten (11, 12, 13 in Fig. 2) angeordneten, porôsen 
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4 	 T 46/86 

organischen Festkörperschicht 15 als einzigem Wasserstof f-
ionenleiter, dessen Poren mit verdünnter H2SO4  gefullt 
sind. 

	

3.3 	Die US-A- 3 844 636 (D5) beschreibt analog zu Dokument D2 

einen elektrochromen Spiegel mit flüssigem oder gelfôrmi-

gem Wasserstoffionenleiter. Der aus der DE-A- 2 054 544 
(D6) bekannte Spiegel verwendet zur Helligkeltssteuerung 
keine in elnen absorbierenden Zustand umschaltbare elek-
trochrome Schicht sondern einen in einen lichtstreuenden 

Zustand umschaltbaren Flüssigkristall. Alle anderen zi-

tierten Dokuinente betreffen keine Spiegel sondern Displays 
oder Absorber. 

	

3.4 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st somit neu im Slinme des 
Artikels 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit. 

	

4.1 	Ausgehend von einem Stand der Technik gemã8 Dokument Dl, 

das dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Auffassung der 

Kammer am nächsten kommt, und bei dem ebenfalls keine 
Kurzschlüsse durch lonendendrite (vgl. die Beschreibung, 

Seite 5, Absatz 2) zu erwarten sind, verbleibt deni 

Anmeldungsgegenstand als objektiv entnehmbare Aufgabe, 

einen im Bereich von -40°C bis +80°C funktionsfãhigen 

Spiegel zu schaffen, dessen Ref lektor und Gegenelektrode 

keinen elektrochemischen Reaktionen unterworfen 1st, und 

der beim Bruch keine Verätzungsgefahr durch verspritzenden 

Elektrolyten mit sich bringt; vgl. die Beschreibung Seite 

3 Absatz 5 bis 8; Diese Aufgabe wird durch die mm kenn-

zeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmale 

gelóst. 

00457 	 •. .1... 



5 	T 46/86 
'. 	 , c 

I' 

4.2 	Urn vorn Stand der Technik gemàl3 Dokument Dl zum Gegenstand 

des Anspruchs 1 zu gelangen, hat der Fachrnann: 

ausschliefihich feste wasserstoffionenleitende 

Schichten zu verwenden; 

die wionen1eitung Uberwiegend durch H20 zu 

erinöglichen; und 

das H20 am Festkôrpermaterial (d.h. an den 

Porenwandungen) anzulagern. 

4.2.1. Die als Stand der Technik ermittelten mit Wasserstoffionen 

umschaltbaren elektrochromen Spiegel (Di, D2, D5) weisen 

stets zusätzlich oder ausschlieBlich eine wasserstof f-

ionenieitende Schicht aus elner H 2SO4-L6sung in flUssigem 

oder gelfärmigen Zustand auf, was laut Aufgabensteiiung, 

wegen der Verätzungsgefahr, gerade vermieden werden soil. 

4.2.2. Zwar ist es auf deni den elektrochroinen Spiegein als 

benachbart anzusehenden Fachgebiet elektrochrorner Displays 

(D4) bekannt, den innerhaib einer Anordnung erforderlichen 

Ionenkontakt ausschlie8iich durch eine feste wasserstof f-

ionenieitende Schicht 15 zu realisieren. Doch würde diese 

Tatsache allenfalls das oben genannte Unterscheidungs-

nierkmai a) nahelegen. Hingegen sind die Poren auch dieser 

bekannten wasserstoffionenleitenden Schicht mit H2SO4-

L6sung gefüiit. 

4.2.3. SchlieBlich, kann auch der Druckschrift D3 keine zur 

Erfindung führende Anregung entnonmien werden, weil bei dern 

daraus bekannten Spiegel, wie unter Punkt 3.2 dargelegt, 

keine Wasserstoffionen erzeugt oder transportiert werden. 
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Die übrigen Druckschriften liegen schon gattungsmã8ig 

soweit vorn Anmeldungsgegenstand ab, d13 sie keiner 

Erôrterung bedürfen. 

4.2.4. Somit gibt keines der zitierten Dokumente dem Fachmann 

eine Anregung im Hinblick auf die oben genannten Unter-

scheidungsmerkmale b) und c). Aus diesem Grunde 1st die 

Kammer uberzeugt, daB es eines erfinderischen Schrittes 

bedurfte, urn die H2SO4-L6sung in den Poren der aus 

Dokument Dl bekannten porôsen Festkörperschicht 16 durch 

anhaftendes Wasser zu ersetzen. 

4.3. 	Der Gegenstand des Patentansprutths 1 beruht deshaib auf 

einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 

EPU. 

Aus den vorstehend in Punkt 3 bis 4.4 angegebenen GrUnden 

ist der Patentanspruch 1 gemäl3 Artikel 52(1) EPU gewähr-

bar. 

Die Patentansprüche 2 bis 10 sind auf besondere Aus-

führungsformen der Vorrichtung nach Anspruch 1 gerichtet 

und deshaib ebenfalls gewahrbar. 

Die Kammer erachtet es für angebracht darauf hinzuweisen, 

daB sie der angefochtenen Entscheidung der PrUfungs-

abteilung zustiuirnt. Die Prüfungsbteilung hatte die Neuheit 

auf der Grundlage eines Anspruchs 1 zu beurteilen, der 

nicht auf eine wasserstoffionenleitende Schicht "aus einem 

porösen anorganischen Festkórpermaterial mit einer rnög-

lichst geringen Elektronenleitfähigkeit, dessen Poren em 

wasserstoffionenleitendes Medium aufweisen", beschrãnkt 

war und der ferner nicht die im kennzeichnenen Teil des 

geltenden Anspruchs 1 angegebenen Merkmale enthielt. 
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Im ubrigen hat die Prüfungsabteilung in ihrer angefochte-

nen Entscheidung bereits auf die Gewährbarkeit eines 

Hauptanspruchs hingewiesen, der eine mit Hilfe der 

Beschreibung, Seite 8, letzter Absatz, bis Seite 9, Absatz 

3, schârfer definierte wasserstoffionenleitende Schicht 

aufweist. Die von der Prüfungsabteilung ins Auge gefaBte 

Präzisierung der wasserstoffionenleitenden Schicht durch 

ihr Herstellungsverfahren führt aber direkt zu der im 

geltenden Anspruch 1 vorgenommenen Präzisierung mit den 

Strukturmerkmalen: poräses, eine geringe 

Elektronenleitfähigkeit aufweisendes Festkarpermaterial 

mit daran anhaftendem Wasser. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage ein Patent mit den am 24.03.87 eingegangenen 

Ansprüchen 1 bis 10 und den am 24.03.87 wieder einge-

gangenen Beschreibungsseiten 1 bis 12 zu erteilen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 
	 K . Lederer 
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